
 
 

 

 

 
Bern, 22. November 2017 
 
 
Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
 
Genehmigung des Übereinkommens des Europarats gegen den Handel mit 
menschlichen Organen (Organhandelskonvention) und seine Umsetzung  
(Änderung des Transplantationsgesetzes):  
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 22. November 2017 das EDI beauftragt, bei den Kantonen, den 
politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft 
und den interessierten Kreisen zur Genehmigung des Übereinkommens des Europa-
rats gegen den Handel mit menschlichen Organen (Organhandelskonvention) und sei-
ner Umsetzung (Änderung des Transplantationsgesetzes) ein Vernehmlassungsver-
fahren durchzuführen. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 8. März 2018. 
 
Die Schweiz hat die Organhandelskonvention am 10. November 2016 unterzeichnet. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Gesetzgebung in Bezug auf Straftaten 
betreffend den illegalen Handel mit menschlichen Organen anzupassen, die Rechte 
der Opfer zu schützen und international zusammenzuarbeiten. Die Schweiz erfüllt die 
Anforderungen der Konvention bereits weitgehend. Einige punktuelle Anpassungen 
des Transplantationsgesetzes sind aber notwendig, um schärfer gegen den Organ-
handel im In- und Ausland vorgehen zu können. 
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
http://www.bag.admin.ch/organhandelskonvention 
 
Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme zum Bundesbeschluss und den dazugehörigen Er-
läuterungen an das Bundesamt für Gesundheit, Abteilung Biomedizin an folgende  
E-Mail-Adressen zu senden: 
- dm@bag.admin.ch  
- transplantation@bag.admin.ch 
 
Wir bitten Sie, im Hinblick auf allfällige Rückfragen die bei Ihnen zuständige Kontakt-
person bekannt zu geben. 

EDI Eidgenössisches Departement des Innern 
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Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist werden die eingereichten Stellungnahmen im 
Internet veröffentlicht. Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 
151.3) sind wir bestrebt, barrierefreie Dokumente zu publizieren. Wir ersuchen Sie da-
her, die Stellungnahme wenn möglich elektronisch und barrierefrei einzureichen.  
 
Rückfragen richten Sie bitte an das Bundesamt für Gesundheit, Abteilung Biomedizin, 
Salome Ryf, Tel. 058 465 09 83  
resp. per E-Mail an transplantation@bag.admin.ch 
 
Besten Dank für Ihre Bemühungen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Alain Berset 
Bundesrat 
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